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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.7531 /J der 

Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend 

Inanspruchnahme Pensionssplitting (Folgeanfrage) wie folgt: 

Eingangs möchte ich festhalten, dass die Aussage im Anfragetext zur Anfrage Nr.7531 /J, 

das Pensionssplitting (§14 APG) könne nur in Anspruch genommen werden, wenn ein 

Elternteil nicht erwerbstätig ist, nicht zutrifft. Pensionsrelevante Kindererziehungszeiten, 

Erwerbstätigkeit und freiwilliges Pensionssplitting schließen sich in keiner Variante aus. 

Begrenzt wird dieses nur durch die Höchstbeitragsgrundlage zur Pensionsversicherung von 

EUR 77.700 im Jahr 2021. 

Frage 1: 

 Wie oft wurde das Pensionssplitting in Anspruch genommen? (Für die Jahre 2019 und 

2020 einzeln nach Pensionsversicherungsträger, einzeln nach Bundesländern). 
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Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 

 

Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) 

Angemerkt wird, dass die Zahlen für das Jahr 2019 den Bereich SVS-GW (ehemalige SVA) 

betreffen. Im „bäuerlichen Bereich“ (SVS-LW – ehemalige SVB) liegen keine Fälle eines 

Pensionssplittings für 2019 vor. 

 

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) 

Fälle im Bereich der ehemaligen VAEB: 

 

Fälle im Bereich der ehemaligen BVA im Rahmen des Pensionsservice (vgl. § 81 

PensionsG 1965): 

 

 

Frage 2: 

 In wie vielen Fällen gem. Frage 1 war der übertragende Elternteil weiblich? (Für die 
Jahre 2019 und 2020 einzeln nach Pensionsversicherungsträger, einzeln nach 
Bundesländern) 

 

Jahr Wien NÖ BGLD OÖ STMK KTN SLBG Tirol VLBG GESAMT

2019 83 145 6 123 75 16 35 49 51 583

2020 166 217 19 207 107 21 63 86 65 951

Jahr Wien NÖ BGLD OÖ STMK KTN SLBG Tirol VLBG GESAMT

2019 9 6 2 1 3 1 5 2 3 32

2020 10 9 1 9 8 0 0 9 4 50

Jahr Wien NÖ BGLD OÖ STMK KTN SLBG Tirol VLBG GESAMT

2019 3 2 0 1 1 0 0 1 0 8

2020 3 2 0 1 3 0 0 1 0 10

Jahr Wien NÖ BGLD OÖ STMK KTN SLBG Tirol VLBG GESAMT

2019 3 0 0 0 1 0 0 0 1 5

2020 3 5 0 0 1 0 0 0 0 9
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Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 

 

Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) 

 
 

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) 

 
 
 
Frage 3 und 4:  
 

 Welcher Anteil wurde jährlich an Teilgutschriften übertragen? (Für die Jahre 2019 

und 2020 einzeln nach Pensionsversicherungsträger, einzeln nach Bundesländern, in 

Prozent) 

 Welche Summen wurden jährlich im Monatsdurchschnitt an Teilgutschriften 

übertragen? (Für die Jahre 2019 und 2020 einzeln nach Pensionsversicherungsträger, 

einzeln nach Bundesländern, in Euro) 

a. In wie vielen Fällen gern. Frage 1 wurden Teilgutschriften für 
b. ein Kalenderjahr übertragen? (einzeln nach Pensionsversicherungsträger, einzeln 
nach Bundesländern) 
c. zwei Kalenderjahre übertragen? (einzeln nach Pensionsversicherungsträger, 
einzeln nach Bundesländern) 
d. drei Kalenderjahre übertragen? (einzeln nach Pensionsversicherungsträger, 
einzeln nach Bundesländern) 
e. vier Kalenderjahre übertragen? (einzeln nach Pensionsversicherungsträger, 
einzeln nach Bundesländern) 
f. fünf Kalenderjahre übertragen? (einzeln nach Pensionsversicherungsträger, 
einzeln nach Bundesländern) 
g. sechs Kalenderjahre übertragen? (einzeln nach Pensionsversicherungsträger, 
einzeln nach Bundesländern) 
h. sieben Kalenderjahre übertragen? (einzeln nach Pensionsversicherungsträger, 
einzeln nach Bundesländern) 

Jahr Wien NÖ BGLD OÖ STMK KTN SLBG Tirol VLBG GESAMT

2019 4 3 0 3 3 1 1 4 4 23

2020 5 3 1 1 2 2 7 1 2 24

Jahr Wien NÖ BGLD OÖ STMK KTN SLBG Tirol VLBG GESAMT

2019 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

2020 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Jahr Wien NÖ BGLD OÖ STMK KTN SLBG Tirol VLBG GESAMT

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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i. Wie viele Personen denen eine Teilgutschrift übertragen wurde, waren in den 
jeweiligen Kalenderjahren, in denen eine Teilgutschrift übertragen wurde, neben 
ihrer Teilversicherung nach§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g ASVG oder nach § 3 Abs. 3 Z 4 GSVG 
oder nach § 4a Z 4 BSVG, auch aufgrund einer Erwerbstätigkeit versichert? (Für die 
Jahre 2019 und 2020 einzeln nach Pensionsversicherungsträger, einzeln nach 
Bundesländern) 
 

Diese Fragen können nur durch manuelle Auswertungen der einzelnen Splittingfälle 

beantwortet werden und stellen insbesondere für den Bereich der PVA (2020: 951 Fälle) 

einen nicht vertretbaren Arbeitsaufwand dar.  

Anzumerken ist jedoch, dass in der Regel die Übertragung von 50% der Gutschriften 

beantragt wird. Geringere Anteile entstehen, wenn der volle Prozentsatz wegen 

Überschreitung der Höchstgutschrift im Konto der übernehmenden Person nicht 

ausgeschöpft werden kann bzw. ein „gerechtes“ Splitting (es werden Teilgutschriften in 

jener Höhe übertragen, dass anschließend Überträger:in und Empfänger:in die gleiche 

Beitragsgrundlage im Pensionskonto haben) beantragt wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Wolfgang Mückstein 
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